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10. AhV-Revision

Teufel oder Beelzebub? Ob Göttin!

ms/sw. Die vom Parlament verabschiedete 10. AHV-Revision beinhaltet mit dem

Systemwechsel zum Rentensplitting und zur Anerkennung von Erziehungs- und

Betreuungsarbeit lange geforderte Massnahmen. Sie beinhaltet aber auch die

Erhöhung des Frauenrentenalters auf 64 Jahre. Am 18. Oktober wurden diese

Bestimmungen im Bundesblatt publiziert - damit hat auch die Referendumsfrist

begonnen. Der Schweizerische und der Christlichnationale Gewerkschaftsbund,

OFRA, Frauengewerkschaft, SP-Frauen, die Unabhängigen feministischen Frauenlisten

und die Arbeitsgemeinschaft unverheirateter Frauen wollen, weil sie die

Erhöhung des Frauenrentenalters nicht schlucken mögen, die nötigen 50 000

Unterschriften sammeln, die Frist läuft am 16. Januar 1995 ab. Gelingt es ihnen,

werden die Stimmbürgerinnen nächstes Jahr an der Urne zur 10. AHV-Revision

Stellung nehmen. All jene, die den Systemwechsel für unabdingbar, die Erhöhung

des Frauenrentenalters aber für eine Frech- und Dummheit halten (vgl. EMI 5/94),

sehen sich also in diesen Tagen vor die schwierige Frage gestellt, ob sie das

laufende Referendum unterschreiben sollen oder nicht. Die EMI-Redaktion möchte

den Leserinnen Grundlagen für diesen Entscheid liefern. Nach einer kurzen

Einführung kommen zwei Frauen zu Wort: Susanne Leutenegger Oberholzer

erläutert, warum sie das Referendum unterschreibt, Jacqueline Fehr legt dar, warum
sie es nicht unterschreibt.

Die 10. AHV-Revision besteht aus zwei
Teilen. Der erste ist befristet und bereits
in Kraft, er beinhaltet unter anderem
Gutschriften für Geschiedene. Der zweite

Teil beinhaltet das Splitting und den
Erziehungs- und Betreuungsbonus
sowie die Erhöhung des Frauenrentenalters.

Die Referendumsfrist für diesen
zweiten Teil der 10. AHV-Revision hat
fast genau ein Jahr vor den
Nationalratswahlen begonnen. Bereits macht
sich der Wahlkampf in den Argumentationen

rund um das Referendum
bemerkbar - dies muss frau sich vor Augen

halten. So haben die Grünen in die

Diskussion um die AHV eine Energiesteuer

eingebracht - ein Hauptmotto ihres

Wahlkampfes 95 wird «Energie statt
Lohn besteuern» sein. Der Vorstand der

Sozialdemokratischen Partei hat sich

gegen das Referendum entschieden

und dabei wohl auch wahltaktische
Überlegungen angestellt. So mag er etwa

angesichts eines prognostizierten
Rechtsrutsches und einer unverhohlen

ausgesprochenen Drohung der bürgerlichen

Parteien um die Sitze der Partei

auch im Bundesrat gefürchtet haben.

fundis contra l\ealas

Die Kontroverse um das AHV-Referen-

dum ist nicht nur eine Kontroverse um
das geeignetste Mittel zum Bekämpfen
der Heraufsetzung des Frauenrentenalters.

Die Auseinandersetzung geht

tiefer. Ein Paket, das von der bürgerlichen

Ratsmehrheit mit einer Beilage

versehen worden ist, stellt die

Empfängerinnen vor ein Dilemma: Sollen sie

das Paket dankend in Empfang nehmen

und sich der Beilage nachträglich zu

entledigen versuchen oder sollen sie

das Paket zurückweisen und sich eines

ohne Beilage selber holen? Zwei
verschiedene Einschätzungen der Situation,

ja zwei verschiedene Grundhaltungen
machen sich bemerkbar. Die Gegnerinnen,

darunter gestandene Feministinnen

und Parlamentarierinnen, glauben,
der Systemwechsel in der AHV sei mit
einer allfälligen erfolgreichen
Referendums-Abstimmung gefährdet; die

Befürworterinnen, auch unter ihnen
Parlamentarierinnen, denken, der
Systemwechsel sei politisch stark genug
verankert, um ihn nach einer allfällig
erfolgreichen Abstimmung doch noch

durchzusetzen. Erstere befürchten, alles

zu verlieren, während letztere davon

ausgehen, dass sie nichts zu verlieren

haben. «Wissen Sie, ich mache lieber

Realpolitik für die einzelne Frau,
Illusionen im Kopf nützen nichts», sagte

uns Nationalratspräsidentin Gret Haller
(SP), prominenteste Gegnerin des

Referendums, am Telefon. Margrith von
Feiten, Präsidentin der SP-Frauen und
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10. AhV-R^evision

für das Referendum, argumentierte

dagegen in der «Berner Tagwacht»: «Die

Rentenaltererhöhung ist eine klare

Provokation und Missachtung der Rechte

der Frauen, sie ist nicht nur nicht den

jetzigen, sie ist überhaupt keinen Preis

wert». Offenbar geht es also auch um

einen Entscheid zwischen Realpolitik

und Grundsatzpolitik.

kein Jest auf «feministische Echtheit»

Frauen in Politik und Wissenschaft

warnen, dass die Zeit für eine

Auseinandersetzung unter Feministinnen, wie

diejenige um das AHV-Referendum,

noch nicht reif sei. Verbesserungen

zugunsten der Frauen kämen nur
zustande, wenn diese Einigkeit
demonstrierten. Dem ist entgegenzuhalten,
dass die Frauen beim Versuch, sich als

homogene Einheit zu präsentieren,

zwangsläufig scheitern müssen. Die

Lebensrealitäten von Frauen sind
vielfältig und führen auch zu unterschiedlichen

Meinungen, die in konstruktiver
Weise diskutiert sein wollen. Auf
keinen Fall darf die Frage «Referendum ja

oder nein» zum Test dafür werden,
welche jetzt die «echte» Feministin sei.

Frauen sollen streiten, kritisch sein,

hinterfragen - vor allem aber sollen sie

den Diskurs selber definieren und sich

den Verlauf von niemandem vorschreiben

lassen.
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Contra AhV-^eferendum:

Jacqueline fehr

Einig sind wir uns in der Sache, uneinig
im Weg. Wir wollen endlich zivilstands-

unabhängige Renten und wir wollen,
dass wenigstens ein Teil der unbezahlten

Arbeit in den Sozialversicherungen

anerkannt wird. Gleichzeitig wehren

wir uns gegen die Erhöhung des Rentenalters

für Frauen. Durch die perfide
Taktik der Bürgerlichen liegt nun ein

Paket vor, das uns vor eine schwierige

Entscheidung stellt: Wollen wir in

einem ersten Schritt mittels Referendum

die gesamte 10. AHV-Revision

ablehnen und so auf Splitting sowie

Erziehungs- und Betreuungsgutschriften

verzichten oder wollen wir in

diesem ersten Schritt die 10. AHV-Revision

annehmen und somit das höhere Frauen-

Rentenalter vorerst akzeptieren? Mit
anderen Worten: Wir müssen uns

fragen, ob es in einem zweiten Schritt

einfacher sein wird, das Rentenalter

wieder nach unten zu korrigieren oder

das Splitting sowie Erziehungs- und

Betreuungsgutschriften nachträglich
noch einzuführen. Ich bin klar der

Meinung, dass es einfacher sein wird,
das Rentenalter wieder zu korrigieren.
Warum?

• Das Rentenalter für Männer und

Frauen ist das Hauptthema der 11.

AHV-Revision. Diese wird unmittelbar
nach der allfälligen Referendumsabstimmung

in Angriff genommen. Dabei wird
es mit Sicherheit zu einer Angleichung
der heute gültigen Rentenalter für
Frauen und Männer kommen, indem

höchstwahrscheinlich für beide
Geschlechter das flexible Rentenalter

eingeführt wird.

• Das jetzt beschlossene Frauen-Rentenalter

64 tritt frühestens nach dem

Jahr 2000 in Kraft. Bis dahin haben wir
noch Zeit, beispielsweise mit einer

Initiative, die das flexible Rentenalter

fordert, auf die 11. AHV-Revision
Einfluss zu nehmen.

• Die Frage des Rentenalters betrifft
beide Geschlechter. Deshalb wird es

einfacher sein, auch in den kommenden Jahren

genügend politische Macht zu

mobilisieren, um die Forderung nach einem

flexiblen Rentenalter durchzubringen.
Die Einführung des Splitting ist für mich

ein ganz spezieller und äusserst wichtiger

Erfolg. Zum ersten Mal ist es

gelungen, ein Versicherungssystem

mehrheitsfähig zu machen, das von

einem gleichberechtigten, partnerschaftlichen

Geschlechterverhältnis ausgeht.

Es gibt Entscheide in der Politik, die nur

in einer ganz bestimmten personellen

und zeitlichen Konstellation möglich

sind. Die Einführung des Splitting ist

ein solcher Entscheid. Lehnen wir
diesen Systemwechsel mit Hilfe des

Referendums ab, wird er für sehr lange

Zeit verloren sein.

Nehmen wir deshalb die 10. AHV-Revision

an, damit wir die darin enthaltenen

wesentlichen Verbesserungen für uns

Frauen sichern können. In einem zweiten

Schritt müssen wir uns gemeinsam

mit den Männern dafür einsetzen, dass

mit der 11. AHV-Revision das flexible

Rentenalter kommt.

JACQUELINE FEHR, 31, Departementssekretärin in der

Stadt Winterthur (50%), Kantonsrätin SP, Präsidentin

Gewerkschaftsbund Kanton Zürich, Mutter eines

zweimonatigen Sohnes.


	10. AHV-Revision : Teufel oder Beelzebub? Oh Göttin!

